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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1954

Norm

Verfassung der Stadt Wien §11

Verfassung der Stadt Wien §91

ZPO §30

Rechtssatz

Der Bürgermeister der Stadt Wien als deren gesetzlicher Vertreter kann einem Beamten Vollmacht erteilen, die Stadt

Wien in einem gegen sie geführten Rechtsstreit zu vertreten.
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